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Zu diesem Heft

»Guter Rat ist teuer.«
Deutsches Sprichwort

Beratung gehört zu den Kernkompetenzen der Fachkräfte Sozialer Arbeit. In 
schwierigen Lebenssituationen und angesichts einer komplizierten Umwelt suchen 
viele Menschen den Rat zu Fragen der Lebensführung, der Existenzsicherung, der 
Erziehung, der Gesundheit, der Pflege.

In der Sozialen Arbeit hat sich Beratung zunächst in der Einzelfallhilfe etab-
liert, stellt Ruth Großmaß in ihrem Einleitungsbeitrag zu diesem Heft fest. Doch 
seit den 1970er Jahren finden wir Beratung als eigenständiges oder begleitendes 
Angebot in fast allen Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Abgetrennt von an-
deren Versorgungsstrukturen, meist als eigenständige Beratungsstelle organisiert 
und von einem multiprofessionellen Team getragen, wurden Beratungskonzepte 
entwickelt, welche die Arbeit nach innen strukturiert und nach außen sichtbar 
machte. Damit wurden, so die Autorin, auch Rahmenbedingungen geschaffen, die 
für das Gelingen eines Beratungsgespräches günstig sind: Das Angebot kann nach 
außen so angekündigt und vertreten werden, dass es einlädt und Ergebnisoffenheit 
sowie den Schutz von persönlichen Grenzen und Intimität signalisiert. Nach innen 
können die Abläufe und die räumlichen Bedingungen – das Setting – so gestaltet 
werden, dass sie Klientenzentrierung und Vertrauensschutz stützen.

Doch nicht immer finden sich diese idealen Bedingungen. Wie es mit »Bera-
tung in Zwangskontexten« aussieht, erläutert Rainer Göckler in seinem Beitrag. 
Berater und Klient sind beispielsweise in der Bewährungshilfe nicht frei in ihrer 
Entscheidung miteinander in ein Beratungsgespräch einzutreten oder nicht. Bei 
aller berechtigten und verständlichen Kritik an Beratung in Zwangskontexten 
sollte sich die Profession die Frage stellen, warum es einigen Beratern gelingt, den 
Zwangskontext so zu nutzen, dass auch die betroffenen Menschen davon profitieren 
– und warum andere Fachkräfte daran scheitern. Rainer Göckler hat fünf hilfreiche 
Praxistipps parat, deren wichtigster wohl lautet, die Rahmenbedingungen für die 
Beratungssituation transparent zu machen und die Vorbehalte, Erwartungen und 
Ängste der Klienten anzusprechen.
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